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Exkurs I. Die Freiiimter im nordostlichen Aar-Gau'®

Das Problem der freien Bauern im Mittelalter ist eines der umstritten-
sten Kapitel der Verfassungsgeschichte. Deshalb und weil die freien
Leute, oder besser gesagt ihre Standesorganisationen, die Bildung ein-
zelner Teile der Herrschaft Hallwil wesentlich beeinfluBt haben, ist eine
Behandlung dieses Problems angebracht. Dasich jedoch die Rechtsgenos-
senschaften freier Leute meistens iiber groBere Riume erstreckten, miis-
sen wir mit dieser Untersuchung den Bereich der Herrschaft verlassen;
dies diirfen wir um so eher wagen, als die Freidmter des nordostlichen
Aar-Gaus in der Literatur bisher kaum Beachtung gefunden haben —
was allerdings bei der ungiinstigen Quellenlage nicht verwunderlich ist.

I. Die Freiimter des Spitmittelalters

1. Fahrwangen — Hiamikon

Die Untersuchung der Grafschaft Fahrwangen? hat den Beweis er-
bracht, daBl noch im Spétmittelalter in Fahrwangen und den umliegen-
den Dérfern Schongau, Sarmenstorf und Uetzwil vereinzelte «Freie» und
Inhaber «freier» Hofe saflen3. In diesem Raum lag zudem die immer noch
von einem Freiweibel genutzte Weibelhube zu Fahrwangen. Die Genos-
senschaft dieser zum Teil gerichtlich von den Gemeinden unabhiingi-
gen Leute war urspriinglich in einem unter dsterreichischer Vogtei ste-
henden Freiamt organisiert, dessen Kompetenzen sich hauptsiachlich
auf das Immobiliargericht erstreckten.

AufGrund der offenbar mit dem Freiamt zusammenh#ngenden Strafen-
gerichtsbarkeit der Grafschaft Fahrwangen (von Othmarsingen bis Bald-
egg) und der Zugehorigkeit der Weibelhuben Fahrwangen und Wohlen-
schwil zum Weibelamt Fahrwangen, diirfen wir annehmen, daB gich in
diesem Raum ehemals ein Sondergerichtsbezirk ausbreitete, dessen Spat-
form (Freiamt) allerdings nur in einzelnen Splittern bis Ende des Mittel-
alters erhalten blieb. Der frithere Zusammenhang zwischen den zwei

1 Es handelt sich natiirlich nicht um den Kanton Aargau, sondern um den alten Gau
«Aargau», dessen dstliche Begrenzung die Reufl bildete.

3 Siche zweites Kapitel, A, Ziff, II/3.

3 Die Vermischung dieser «Freien» mit Gotteshausleuten von Muri beriicksichtigen
wir hier nicht.
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groften dieser Splitter — Freiamt Fahrwangen und Hof Hamikon — wird
noch im Spitmittelalter durch ausdriickliche Freiziigigkeit dokumen-
tiert. Die urspriingliche AbschlieBung gegeniiber fremden Gerichts-
bezirken wird spiter durch das Nachjagerecht bezeugt.

Der Hof «Niderdorff» oder «Niderhoff» zu Himikon bei Mitswangen® -
im siidlichsten Teil des vermuteten Gerichtsbezirkes «Fahrwangen» -,
mit dessen Leuten die Fahrwanger Grafschaftsleute «zog und genossame»
hatten, scheint schon friih vom Freiamt Fahrwangen losgetrennt worden
zu sein. Das Kiburger Urbar von 1250/56° und der habsburgische Pfand-
rodel von 1281¢ nennen beide eine sich auf etwas mehr als 20 Stuck
belaufende Abgabe von freien Leuten in der Gegend von Hitzkirch’.
Beide Male handelt es sich zweifellos um die dem Hof Niderdorff auf-
erlegten Vogtrechte, iiber die uns erst das habsburgische Urbar von 1306
Auskunft gibt8. Dieser Quelle zufolge war der vierte Teil des Hofes frei,
schuldete jedoch ein Vogtrecht von 20 Miitt 1 Viertel 1 Vierdung Kernen,
9 B «frisching pfennig» und die iiblichen Hithnerabgaben pro Hofanteil
an den hochadeligen Vogtherrn. Die andern drei Viertel des Hofes lagen
offenbar in den Hinden fremder Grundherren, die auch iiber Twing
und Bann verfiigten®. Ferner hatten die «vrigen lite», die das Recht
dieses Hofes genossen, eine Steuer von maximal 6 & an den Vogtherrn
zu erlegen. Wie die gelegentliche Bezeichnung «Amt Hemikon» in der
Fahrwanger Offnung zu beweisen scheint, war zweifellos dieser «hof ze
Niderndorf» der Dinghof fiir die freien Leute und Giiter im Raum des
spiteren eidgenodssischen Amtes Richensee oder Hitzkirch. Im Verlauf
des 14. Jahrhunderts gelangten die Vogtrechte dieses Hofes je zur Halfte
pfandweise an die Herren von Rinach (1310) und lehenweise an die
Herren von Heidegg (vor 1361)1°,

¢ Niederdorf: Offnung Fahrwangen Version A; HU I, 222; Niederhof: Offnung F.
Version B, HU 1, 222 Anm. a (Pfeiffer). Da Himikon offenbar eine Tochtersiedlung von
Miiswangen ist — das ehemalige Korporationsgut Himikons liegt heute noch als En-
klave im Gemeindebann von Miiswangen —, wird im HU immer Miiswangen als Sitz des
Hofes Niederdorf erwiihnt.

8§ HU I1/1, 3: de liberis tritice mod. 20 quart. 6, avene mod. 6.

¢ HU II/1, 100/101: 21 Stuck «von den fryen liiten».

7 Beide Stellen nennen nicht Freie bei Hitzkirch oder Bleulikon, sondern die Freien
im Raum Hitzkirch.

8 HU I, 222.

® Habsburg war nicht im Besitz von Twing und Bann.

10 HU II/1, 523, 634.
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Nordlich von Fahrwangen sind nur wenige Spuren ehemaliger Frei-
leute zu finden, die zudem den Zusammenhang mit der alten Gerichts-
organisation voéllig verloren hatten. Einen Freiamtssplitter finden wir
vermutlich in Biittikon, dessen Dorfgenossen (lute ze Puttikon) zur
Zeit des Habsburgischen Urbars 13 Viertel Kernen und 9 8 zu Vogt-
recht, ohne nihere Angabe des Rechtsgrundes der Vogtei, in den Fron-
hof Villmergen zu entrichten hatten!!.

Wie diese mdgen auch andere Freie in grundherrliche Dinghéfe zins-
und gerichtspflichtig geworden sein. Daf} freie Leute im nérdlichen Biinz-
tal schon frith zum Verschwinden verurteilt waren, beweisen besonders
eindriicklich die Angaben der Acta Murensia iiber das Vorgehen mich-
tiger Grundeigentiimer in Wohlen und Muri (10./11.Jahrhundert).

Das Freiamt Fahrwangen des 14.Jahrhunderts bildete unseres Er-
achtens den letzten organisierten Uberrest eines Verbandes «freiern
Leute, der sich urspriinglich vom mittleren Baldeggersee durch das obere
See- und untere Biinztal bis zum allodialen habsburgischen Eigenamt
erstreckte!?.

2. Ober-Richensee (Ober-Ferren — Werben)

Die Leute des Freiamtes, spiter der Grafschaft Fahrwangen hatten
Freiziigigkeit mit dem «obern ampt von Richensee», oder, wie sich die
Fahrwanger Offnung ausdriickt, mit den «fryen emptern». Die Be-
zeichnung «oberes Amt» zeigt uns, dafl es sich zweifellos um den siid-
lichen Teil des habsburgischen Amtes Richensee — das spitere luzernische
Amt Hochdorf — handelt. Hier stoBen wir auf zwei unter dsterreichischer
Vogtei stehende freie Dinghofe, die in engem Zusammenhang zueinander
standen.

Auch in diesem Raum finden wir eine Weibelhube, die beim Weiler
Tempikon am westlichen Siidende des Baldeggersees lag und zur Land-
grafschaft gehorte!. Sie war offenbar Pertinenz der beiden Dinghife
und wurde noch 1300 von einem Weibel genutzt !4,

1 HUI, 165.

13 Dieses Gebiet umschloB ziemlich genau die Amter Villmergen und Richensee in
den eidgendssischen Gemeinen Herrschaften, die spiiter als «Freiamt» bezeichnet wur-
den. Diese Bezeichnung scheint also hier urspriinglich gegeben und nicht vom ziir-
cherischen Freiamt adoptiert worden zu sein. Anderer Ansicht sind Wyss, Abhandlungen,
216 Anm. 1; HBLS 3, 247 (P.BUTLER).

13 HU I, 224, (

1 Um 1440 verkaufte Burkard von Liitishofen, der Inhaber der Vogtei iiber die
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Der untere freie Hof lag in Ober-Ferren (Obern Verchein). Er galt
der Herrschaft «ze vogtrechte dur schirme» 3 Malter Dinkel und 13 8.
«Die selben fryen lite und ander, die des selben frien hofes giit buwent»
hatten eine Steuer von hichstens 4 % zu erlegen und schuldeten pro Hof-
anteil ein Fastnachthuhn. Der Herrschaft standen in diesem Hof alle
Gerichte zuls.

Der andere Dinghof befand sich bei Urswil und fithrte den bezeich-
nenden Namen «Werben» (= Ring, Gerichtsstiitte) 8. Die freien Leute
gaben «von ir selben und von dem hofe» nicht mehr als 4 % Steuer und
die iiblichen Fastnachthiithner. Auch hier besal die Herrschaft Twing
und Bann und richtete Dieb und Frevel'’.

Ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Héfen geht aus dem Habs-
burgischen Urbar nicht hervor, daB er jedoch vorhanden war, zeigen die
Verpfaindung von 1309!® und die Lehensbestitigung von 14121° die
beide Héfe als einziges Objekt behandeln.

Die diesen Dinghéfen zugehérenden Giiter lagen im weiten Umkreis
des spiteren Amtes Hochdorf (Ferren, Giinikon, Kleinwangen, Urswil
usw.) und im Nordwestteil des spiteren Amtes Rothenburg (Knosen ver-
mutlich bei Traselingen?®, das Dérfchen Herzigen éstlich Gundelingen?!
usw.), wobei allerdings zu bemerken ist, daf diese Angaben fast aus-
schlieSlich nur aus den habsburgischen Entfremdungsrideln von 1300
und 1306 stammen und deshalb nur einen kleinen Teil der zugehérenden
Schupposen und Giiter aufzihlen??.

Um 1300 war wohl Ober-Ferren (curia in Werch) der Mittelpunkt

Héfe Ferren und Werben, die Weibelhube zu Tempikon an die neugestiftete Heilig-
kreuzpfriinde zu Hochdorf (EsTERMANN, Hochdorf, 88/9, 332); Gfrd. 36, 270.

15 HU I, 223.

16 ESTERMANN, Hochdorf, 105. Ob allerdings dieser Hof Werben mit dem Gericht der
Kommende Hohenrain «uff dem Rein zu Urswil unter den Linden» iibereinstimmt
(EsTERMANN, Hochdorf, 307 fI.) ist fraglich.

17 HU I, 224,

s HU 1I/1, 612.

1 Gfrd. 9, 225.

2 Vgl. ESTERMANN, Hochdorf, 334.

21 Das Dérfchen Herzigen war mit Freien und Gerichtsleuten (cum liberis in eadem
villa residentibus et judiciis universis) mit einer Steuer von 4% an die Herren von Bald-

egg gekommen (HU 1I/1 341 und 342 Anm. 1).
22 HU 11/1, 210-3, 340-2.
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dieses Freiamtes?3, Spiiter scheint dann Werben Dingplatz dieser zum
Giitergericht erstarrten Rechtsgenossenschaft geworden zu sein?.

Bald nach der Aufnahme des Urbars wurden auch die Abgaben dieser
Dinghofgenossenschaft zur Begleichung &sterreichischer Schulden ver-
pfindet. 1309 empfing Ulrich von Rinach 115 Mark Geld Einkiinfte
«uf den hdven ze Verch und ze Werben».?® Ende des 14. Jahrhunderts
kam dann die Vogtei iiber beide Hife offenbar an Hans von Liitishofen,
Biirger zu Luzern. Noch am 16.Mai 1412 bestitigte Herzog Friedrich
dessen Séhnen u. a. diese 3 Malter und 71, % eintragende VogteiZs. 1470
wurde der Hof Werben, immer noch Teileigentum eines von Liitishofen,
als Dinghof freier Giiter zum letztenmal genannt??,

Zweifellos ist auch dieses «obere Freiamt» Richensee der Splitter eines
friither groBeren Verbandes, dessen westliche Fortsetzung wir in den be-
nachbarten freien Dinghofgenossenschaften des habsburgischen Amtes
Sempach zu finden glauben. Die freien Genossenschaften von Gunde-
lingen-Liidiswil, Adelwil, Heliswil, Wolfisbiihl und Krumpach bildeten
zweifellos urspriinglich zusammen mit derjenigen von Ober-Ferren-Wer-
ben ein ausgedehntes Freiamt, als dessen Zentrum wir den alten Land-
gerichtsplatz Gundelingen (1256: in placito Gundoldingin, quod vulgo
lanttege dinch dicitur) betrachten diirfen?.

3. Seengen — Egliswil

Deutlich getrennt vom Freiamt «Fahrwangen» existierten noch im
Spitmittelalter nérdlich des Hallwilersees Uberreste eines dritten, offen-
bar in die Grafschaft Lenzburg eingelagerten Freiamtes.

Urspriinglicher Gerichtsort dieses vermuteten Freiamtes waren Seon
oder Lenzburg. Zum Weibelamt gehérte die im Habsburger Urbar von
1306 erstmals erwihnte Weibelbhube zu Seon, die einen Ertrag von 16 f
abwarf?®, Vermutlich lag diese Weibelhube jedoch ganz oder teilweise in

3 HU II/1, 210/1.

# Allerdings erwihnt noch 1393 eine luzernische Kundschaft «die frie giiter in dem
hof ze Ferchern» (SEGESSER I, 455/6).

% HU II/1, 612. ‘

¢ Gfrd. 9, 225/6.

¥ EsTERMANN, Hochdorf, 105.

8 Vgl. G.BoEscH, Sempach im Mittelalter (Beiheft 5 ZSG), 52 ff. HU I, 179 ff.; HU
I1/1, 626. QW I/1 No. 768.

# HU I, 156.
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der Nordwestecke des angrenzenden Gemeindebannes von Egliswil, wo
noch heute ein Teil des bewaldeten Héhenzuges beim Esterli, an der
alten Strafle nach Lenzburg, den Flurnamen «Weidhut» (1642 «Weid-
hub») trigt3°.

Ein Splitter dieses Freiamts war sicherlich der 1306 unter oster-
reichischer Vogtei stehende und giitergerichtlich vom Twing Seengen
abgetrennte Dinghof «uffen Dorf» zu Seengen, in den gewisse bauer-
liche Eigengiiter zu Seengen und Tennwil gerichts- und steuerpflichtig
waren (1 % 5 § Vogtrecht und 6 3 Fridpfennig)3:.

Ahnliche Verhiltnisse treffen wir in Egliswil, wo allerdings die biuer-
lichen Eigengiiter — 15 mit einem Vogtrecht von 5% 5 und 1 § Mirzen-
pfennig belastete Schupposen — so zahlreich waren, daf3 sich eine ge-
sonderte Gerichtsorganisation eriibrigt. Die Tatsache, daB} der iiber die
Freien gebietende Vogt zugleich der miichtigste Allodialherr der Gegend
war, bewirkte, daB dieser Freiamtssplitter zum Dorfgericht wurde32.

Weitere Spuren «freier» Hofe und Leute finden wir im 14. Jahrhundert
in Seon und Ammerswil. 1346 verfiigte Johans I. von Hallwil iiber 12 8
vogtrechtlicher Einkiinfte von verschiedenen Giitern und Hofsplittern
in Seon, die allem Anschein nach nicht Lehengut, sondern béuerliches
Eigen waren. Vor 1346 hatte derselbe Johans in Ammerswil von einigen
Bauern verschiedene kleinere Giiter und einzelne Parzellen fiir ledig
Eigen erstanden®.

Einen weiteren Splitter dieses vermuteten Freiamtes finden wir zwei-
fellos in der im Habsburger Urbar erwihnten Immobiliargerichtsgenos-
senschaft des Dinghofes Niederlenz. — Schon das Kiburger Urbar von
1250/56 berichtet von Freien in Miigenwil, die eine Abgabe von 515 Miitt
Roggen und 3 % 16 § leisteten, und von Abgaben in Diirrenisch, die ver-
mutlich 13 Viertel Kernen betrugen3!. Das habsburgische Urbar von

3 Topogr. Atl. Bl. 156. StaZ F Ila 249.

31 Sjehe zweites Kapitel, A, Ziff. II/1 a. Die Tatsachen, dall die «freien» Giiter zu
Tennwil nicht in das Freiamt Fahrwangen gehorten, trotzdem das kleine Dorf vermut-
lich schon friih eng mit Fahrwangen verbunden war, und dafl das Gericht «uffen Dorf»
Pertinenz des entfernten Fronhofes Reinach war, lassen den Schluf zu, dal dieser Ding-
hof einem territorial vom Freiamt Fahrwangen verschiedenen Verband angehdrt haben
muf,

32 Siehe zweites Kapitel, A, Ziff. 111 c.

8 Hallw, A, 1346/60.

3 HU II/1, 3, 4/5. Bemerkenswerterweise wird in diesem Rodel die Abgabe zu
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1306, das diese Einkiinfteposten eingehend erwiahnt, macht uns zudem
mit dem Gerichtsort fiir diese «freien» Giiter, mit dem Dinghof Nieder-
lenz bekannt 3. Dieser schon um 1300 erwihnte Dinghof (curia) ist viel-
leicht erst nach 1264/73 vergrundherrlicht und mit Bodenzinsen (1300:
8 Miitt Roggen, 74 B) belastet worden. Die 51, Miitt Roggen, 3 Miitt
Haber und 27 § zinsenden Leute zu Migenwil — 1306 werden sie nicht
mehr als «Freie» erwdhnt — leisteten an jedem der beiden Jahrdinge
gesamthaft eine Steuer von 9 f. Das Vogtrecht der Diirreniischer Giiter —
vermutlich 13 Schupposen — betrug 1306 13 Viertel Kernen und 39 §
(= 1 Viertel Kernen und 3 8 pro Schuppose). — Die Existenz dieses
Immobiliargerichtes wird noch mit einer Urkunde von 1438 bezeugt, als
von einem nur vogtsteuerpflichtigen, aber in den Dinghof Niederlenz
hofhérigen Diirrendscher Gut im Maiending zu Niederlenz eine ewige
Rente von 1 Miitt Kernen verkauft wurde?®, Diese Gerichtsgenossenschaft
diirfte spéter zerfallen sein, da die von ihren Giitern gehenden Abgaben
schon friih in die verschiedensten Hinde gelangten®’.

Die «Freien» dieses hypothetischen Freiamts saBlen offenbar urspriing-
lich im Raum des lenzburgisch-allodialen Kernlandes, dessen Gemeinden
spiter im Steuerverband der «stiir under dem sarboum» zusammen-
geschlossen waren. In diesem mehrheitlich grundherrlichen Gebiet konn-
ten sich organisierte «Freie» nur an der Peripherie halten.

Daf3 auch siidlich dieses Raumes im oberen Winental noch im Sp#t-
mittelalter sporadisch «Freie» lebten, beweist das Kiburger Urbar, das
1250/56 4 § Einkinfte von Freien (de liberis) zu Amelgeswile — heute

Diirreniisch in engem Zusammenhang mit derjenigen von Biittikon, wo wir ebenfalls
einen Freiamtssplitter vermuten, erwiihnt.

s HU I, 155/6.

36 Sta A 2217. Zu Diirreniisch geboten damals schon lingst die Herren von Rinach
als Allein-Twingherren.

37 GroBe Teile des Dinghofes Niederlenz waren schon um 1300 an die Herren von
Hallwil und von Vilmaringen verpfindet, 1306 galt er der Herrschaft noch 2 Miitt Rog-
gen, 1 Miitt Haber und 9 8. 1402 verkaufte Heinrich GeBler diesen Dinghof, dessen
Zinge damals 10 Miitt Kernen, 12 Miitt Roggen, 4 Malter Haber, Hithner und Eier be-
trugen, offenbar ohne die Gerichtsrechte, die von den Herren auf der Lenzburg ausge-
iibt wurden, an Joh. Segenser von Aarau (StaA Lenzburg 41/2). Die Einkiinfte zu
Miigenwil waren schon 1281 an einen Herrn von Baldwil verpfindet (HU II/1, 97). Die
Vogtrechte zu Diirreniisch gelangten 1310, bezeichnenderweise zusammen mit der
Hilfte der Einkiinfte vom «freien» Hof Miiswangen-Hi#imikon, an die Herren von Rinach
(StaA 2217; HU I11/1, 634).

485



Wil, ein Teil des Twings Gontenschwil — nennt 3%. Das Habsburger Urbar
erwihnt Giiter «ze Amelgeswile und ze Holtzhusern» mit 15 f «vrit-
schatze»®® — eine Parallelerscheinung zum «vritphennig» zu Seengen.

II. «Die Freiheit» im Spatmittelalter

Die Angaben iiber Wesen und Inhalt der «Freiheit» dieser Freiamts-
leute sind duBerst spirlich. Die Tatsache springt vor allem in die Augen,
dall meistens von der Freiheit der Bauernhéfe und nicht der Leute die
Rede ist. So spricht das Habsburgische Urbar von den «freien Hofen»
zu Ferren und Werben, von einem «freien Viertel» des Hofes zu Himi-
kon-Miiswangen, von den Giitern «die der liite eigen sind» zu Seengen-
Tennwil und zu Egliswil. Es scheint, dafl die Freiheit des Gutes wesent-
licher war als die persdnliche Freiheit des Eigentiimers. So wird zum
Beispiel im Urbareintrag iiber Seengen und Egliswil des Standes der
Inhaber der Giiter gar nicht gedacht. DaBl auch andere als «freie» Leute
auf freien Giitern saBBen beweist u. a. der Eintrag iiber Ferren: «die selben
fryen lute und ander, die des selben frien hofes giit buwet». Ob dieser
Zustand originidrer Art war, d. h. ob seit jeher «freie» Giiter bestanden
haben, oder ob er aus der allgemeinen mittelalterlichen Gepflogenheit
der ortlichen Festlegung von Rechten abzuleiten ist, kénnen wir mit
Hilfe der Quellen des 13./14. Jahrhunderts nicht entscheiden.

Die «Freiheit» der Giiter duBerte sich nicht etwa in Lastenfreiheit
iiberhaupt, sondern blo8 in der Freiheit von Bodenzinsen und von
grundherrlichen Bindungen. Dagegen schuldeten diese «freien» Giiter
dem Vogtherrn mit wenigen Ausnahmen?® ein Vogtrecht fiir den ge-
leisteten Schutz und Schirm.

Wesentliches Attribut der «freien» Hife war offensichtlich die ihren
Besitzern zustehende freie Teilbarkeit des Gutes. In Anbetracht der
langen Zeitraume, wihrend welcher sich die Freigiiter verindern konn-
ten, erscheint uns deshalb der duBerst zersplitterte Zustand des béuer-
lichen Eigens zu Egliswil und Seengen im Spitmittelalter kaum mehr
verwunderlich. Dagegen waren die Freigiiter gewissen VeriduBlerungs-
beschrinkungen unterworfen, bevor sie freihindig verkauft werden durf-

3 HU II/1, 3. Zur Lage von Amelgeswile vgl. Hallw.A. 1295 Rodel Ulrichs 1. von
Rinach.
¥ HU I, 176.

4 Der Hof Werben erlegte nur eine Steuer.
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ten. Die Offnungen der Grafschaft Fahrwangen und des Dinghofes «uffen
Dorf» Seengen bestimmen beide, daB feile Giiter zuerst den rechten Er-
ben, dann den Genossen, in Fahrwangen sogar an letzter Stelle dem
Gerichtsherrn angeboten werden muBten, bevor sie an Fremde (in die
witreiti) verkauft werden durften.

Diese Giiter unterstanden nicht dem Immobiliargericht eines Twing-
oder Grundherren - falls nicht das Freigericht zum Dorfgericht wurde,
wie dies in. Egliswil der Fall war —, sondern bildeten die territoriale Grund-
lage eines eigenen Gerichtsverbandes, dessen Vorhandensein die einzel-
nen in Gemenglage liegenden Grundstiicke allerdings nicht von der dorf-
lichen Flurgerichtsbarkeit befreite. Die Freigerichte des Spitmittelalters
sind denn auch h#ufig reine Immobiliargerichte (vgl. Seengen).

Trotz dieser dinglichen Radizierung scheint auch die personliche Frei-
heit noch eine gewisse Rolle gespielt zu haben, werden doch in Fahr-
wangen und in den Héfen im Amt Richensee ausdriicklich freie Leute
genannt 4!, Wesentlich scheint die Freiziigigkeit dieser Leute innerhalb
der friitheren groBriumigen Freiimter gewesen zu sein. Uber die Frei-
heitsrechte im allgemeinen sind wir sehr schlecht unterrichtet. Die ein-
zigen Offnungen iiber Freigerichte unseres Untersuchungsgebietes (Fahr-
wangen und Seengen) geben auf unsere Fragen keine Auskunft, da sie
Zeiten entstammen, in denen die Freiengenossenschaften sich entweder
mit anderen Standesgenossenschaften verbunden hatten oder zum rei-
nen Giitergericht erstarrt waren.

ITl. Zum Ursprung der Freiimter

1. Die Verbindung zum Friihmittelalter

Uber den Ursprung der Freidmter bestehen die kontroversesten An-
sichten. Wihrend die konventionellen Lehre*®* von der Annahme aus-

4 Vgl. HU I1/1, 272 ff. und 339.

42 Die Beantwortung dieser Frage kann natiirlich im Rahmen dieser Arbeit nur auf
eine sehr skizzenhafte Art und Weise erfolgen.

4 Vgl. Wyss, Abhandlungen (Die freien Bauern, Freiimter, Freigerichte und die
Vogteien der Schweiz im spiiteren Mittelalter). G.CARro, Beitrige zur deutschen Wirt-
schafis- und Verfassungsgeschichte, 1905; ders. ,Neue Beitrige zur deutschen Wirtschafis-
und Verfassungsgeschichte, 1911. H. GLirscH, Der alemannische Zentenar und sein Ge-
richt, 1917. K.MEYER, Vom eidgendssischen Freiheitswillen (ZSG 23, 1943).
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geht, daf} die spatmittelalterlichen freien Leute und deren Genossen-
schaften Uberreste der vollfreien Bevilkerung und der staatlichen Ge-
richtsorganisationen (Grafschaft, Centena) der frinkischen Zeit seien,
pegieren neuere Forscher!* jeden Zusammenhang mit der Frithzeit45,
Ihrer Ansicht nach handelt es sich bei den spatmittelalterlichen «Freien»
um Nachkommen von Bauern, die im Hochmittelalter zu besonders
giinstigen («freien») Bedingungen in spitbesiedeltem, waldreichem und
bergigem Gelinde auf gerodetem Land angesetzt wurden. Die «freie»
Stellung ihrer Giiter bewog diese Rodungsbauern, sich unter dem Ver-
treter des Konigs genossenschaftlich zu organisieren. Zu Freigerichten
oder Freidimtern wurden diese, dem Reich schon friih entfremdeten Ver-
béinde jedoch erst, als sie der Kénig zum Zweck der Bildung eines Fla-
chenstaates zuriickerwarb und dem Landgrafen unterstellte. Eine dritte
Gruppe von Forschern? ist der Uberzeugung, da88 wir in den Freidmtern
des Spatmittelalters Relikte der Organisationen von Konigsbauern oder
Militirkolonisten der frankischen oder nachfrinkischen Zeit zu erblicken
haben.

Die Vielfalt der wissenschaftlichen Lehrmeinung zwingt uns, die Lé-
sung des Problems unabhiingig von der reichen, aber widerspruchsvollen
Literatur zu suchen. Immerhin haben wir uns an erster Stelle mit der
Rodungstheorie auseinanderzusetzen, wissen wir doch nicht, ob wir die
Wurzeln der Freiimter im Hoch- oder Frithmittelalter suchen miissen.

Die Kulturlandschaft des 8stlichen Aar-Gaus scheint nicht ausge-
sprochen jung zu sein. Lings des ganzen Seetals und am Westhang des
Lindenbergs finden wir mehr oder weniger dichte, mit dem Neolithikum
hidufiger werdende Siedlungsspuren, die bis in die Zeit der Romerherr-
schaft reichen, aus der wir ein relativ dichtes Netz von Villen und Klein-

¢ K.WELLER, Die freien Bauern in Schwaben (Savigny 54, 1943). TH.MAYER, Die
Entstehung des «modernen» Staates im Mittelalter und die freien Bauern (Savigny 57,
1937); ders., Uber Entstehung und Bedeutung der dlteren deutschen Landgrafschaft
(Savigny 58, 1938); ders., Kénigtum und Gemeinfretheit im frithen Mittelalter (Deutsches
Archiv fiir Geschichte des Mittelalters, 1934); ders., Adel und Bauern im Staat des
deutschen Mittelalters (in Adel und Bauern im deutschen Staat des Mittelalters, 1943).

4 Die Annahme, daBl die Gemeinfreiheit frith verschwunden sei, geht zum Teil anf
die Untersuchungen V.ERNsTs zuriick: V.ERNsT, Die Entstehung des niederen Adels,
1916; ders., Mittelfreie, 1920; ders., Die Entstehung des deutschen Grundeigentums, 1928.

46 A.Waas, Vogtei und Bede in der deutschen Kaiserzeit, 1919/23. F.SCENEIDER,
Staatliche Siedlungen im friihen Miuelalter (Gedichtnisschrift Below, 1928). H. DANNEN-
BAUER, Hundertschaft, Centena und Huntari (Historisches Jahrbuch 62 /69, 1949).
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siedlungen kennen. An dieser Stelle ist besonders Seengen mit seiner
bronzezeitlichen Moorsiedlung und den zwei rémischen Villenkomplexen
im Gemeindebann zu erwihnen. Die alamannische Landnahmezeit hat
verhiltnismiBig wenig Zeugen hinterlassen — zum Teil zerstérte oder
nur mangelhaft erforschte Griber und einen Teil der Orts- und Flur-
namen?’,

Die meisten der Orte mit spatmittelalterlichen «Freien» und Frei-
gerichten werden im 9.Jahrhundert erstmals urkundlich genannt. Eine
Sankt-Galler Urkunde von 831 handelt von Grundeigentum zu Fahr-
wangen (Farnowanch) und Schongau (Scongaua)“®. Eine ganze Reihe
weiterer Siedlungen wird zum erstenmal in einer Aufstellung iiber ent-
fremdete aargauische Zinse der Abtei Ziirich aus dem Ende des 9. Jahr-
hunderts erwihnt?®. Neben anderen Siedlungen erscheinen auch alle
unsere «Freien»-Orte wie Fahrwangen (Farinwanch), Schongau (Scon-
gewe), Miiswangen-Hémikon (Milizwaga, Hamminchova), Ferren (Far-
rihchin), Urswil (Ursewilare), Seengen (Seynga) und Egliswil (Egiriches-
wilare); sogar die spitmittelalterlichen Weibelhubenorte Wohlenschwil
(Woleeswilare), Seon (Sewa) und Tempikon (Temprinchova) sind vor-
handen.

Der kurze Uberblick diirfte gezeigt haben, daB der untersuchte Raum
kein hochmittelalterliches Rodungsgebiet ist5?, also kein Landstrich, in
dem nach Ansicht der Rodungstheoretiker allein Freidimter entstehen
konnten. Die Wurzeln der ostaargauischen Freiimter miissen deshalb
weiter zuriickliegen. Leider reichen die dltesten direkten Quellen fiir das
bearbeitete Gebiet nicht iiber das 13. Jahrhundert zuriick. Es sei deshalb
der Versuch gewagt, die Untersuchung zur Hauptsache mit siedlungs-
historischen Uberlegungen weiterzufiihren.

Ausgangspunkt unserer Argumentation sei ein Vergleich des dltesten
umfassenden siedlungsgeschichtlichen Dokuments iiber den &stlichen
Aargau — der Fraumiinsterrodel aus dem Ende des 9.Jahrhunderts -
mit unseren Kenntnissen der spatmittelalterlichen Zustinde des gleichen
Gebietes.

4 Vgl. Aargauische Heimaigeschichte I-1II (Karten). HBLS 4, 747/752 (Luzern),
HKS 1927 ff. G.BoxkscH, Heimatkunde des Kantons Luzern II, Amter Hochdorf und
Sursee.

4 QW I/1 No. 7 (Reg.). Urkundenbuch St. Gallen I No. 338.

® QW 11/2, 246 ff.

5 Vgl. ZSG 23 (K.MEYER), 487 Anm, 6 und 488 Anm. 7 (Willisau).
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Der Rodel®! ist eine Aufstellung iiber Geldzinse westlich der Reul3 -
im Gebiet des Seetals, des unteren Biinztales und des spiteren Freiamtes
Willisau. 115 verschiedene Zinspflichtige®2, zum Teil mit ihren Geteilen,
leisteten demnach rund 4615 Schilling’® Zins. Die Gesamtheit dieser
Zinse war Zubehorde des ehemaligen Konigshofes Ziirich, der im Jahr
853 an die neugegriindete Abtei Ziirich vergabt worden war®, Wihrend
der zweiten Hilfte des 9. Jahrhunderts hatten weltliche Grofle 37 Schil-
ling dieser Zinse usurpiert®, was Veranlassung zu einem ausfiihrlichen
Klagerodel gab, der offenbar 893, als der konigliche Sendbote Hildibald
die Eigentumsverhiltnisse der Abtei untersuchte und Streitigkeiten um
Giiter schlichtete, abgefat wurde®s. Fiir unsere Zwecke beschrinken wir
uns auf die Angaben iiber die 91 Zinsleute mit ihren Geteilen, die im
See- und Biinztal siedelten und eine Abgabe von rund 341, g leisteten.

81 QW 1I/2, 246 ff., hier auf 924 datiert (KLiul); vgl. P.KLAu1, Der Fraumiinster-
besitz in Uri und im Aargau (ZSG 22, 1942). KLiu1 geht bei seiner Datierung u.a. von
der irrigen Annahme aus, dafl es sich bei diesen Kénigszinsen um gewghnliche Erbleihe-
zinse handle. Dies beweist schon seine Gleichstellung des weitgehend geschlossenen, den
Salhof Boswil und die Dérfer und Héfe Boswil, Besenbiiren, Waldhiusern, Kallern,
Hinderbiihl, Biielisacker und Werdenschwil umfassenden Hofes und Twinges Boswil
(952 curtis in Boszvile cum adiacentiis suis) mit den zerstreut wohnenden Konigszin-
sern (QW I1/2, 247; ZSG 22, 179). Auch die Annahme KrAu1s, daB die Zinse im Aargau
anlifllich des Wirkens des Kénigsboten Hildibald, der sich zweifellos mit einer Reihe
die Abtei Ziirich betreffenden Zinsentfremdungen zu befassen hatte (QW I/1 No. 20:
omnia tributa sancti Felicis et Regule querere), noch im Besitz der Abtei gewesen
seien, ist eine bloBe Vermutung (ZSG 22, 178 N.41). Neuerdings vertritt E. FISCHER in
Hochdorf vor 1100 Jahren (Innerschweizer Jahrbuch fiirr Heimatkunde 15/16, 1951/52)
die Ansich;, der Fraumiinsterrodel entstamme dem Jahr 853/54, sei somit zur Zeit des
Ubergangs des Hofes Ziirich an die Abtei entstanden. Die Moglichkeit dieser Version ist
nicht von der Hand zu weisen. Vgl. auch Exkurs II.

52 Einige Dérfer werden zweimal genannt (Bettwil, Neudorf, Ferren, Auw, Uerk-
heim). Dal} es sich dabei um Nachtrige handelt geht nicht allein aus der Tatsache her-
vor, daB jeweils in den beiden Nennungen verschiedene Personennamen enthalten sind,
sondern auch daraus, dafl bei den zweiten Nennungen in drei Fillen (Bettwil, Neudorf,
Auw), wie auch bei der zweiten Nennung einer Einzelperson (Atzo in Seon), das sonst
nicht verwendete «item» vorangestellt wird. (Auf Grund der Ausgabein QWII/2, 246 ff.).

52 Als einzige Naturalgaben erscheinen: 1 Frisching (Muri) und 3 Malter Korn oder
Haber (Biittikon); beide Abgaben haben wir je 6 # gleichgesetzt.

8¢ QW I/1 No. 12.

5 Hiltpure 26, B, Cozbert und Thiepelin 9 5, Adalcoz 1 f# und 1 Frisching, Pallo

Ye B-
56 QW I/1 No. 20. Siehe oben Anm. 51.
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Schon eine einfache Gegeniiberstellung der im Habsburger Urbar des
14. Jahrhunderts angefiihrten Orte mit «Freileuten» und der in diesem
frithmittelalterlichen Rodel erwidhnten Siedlungen laBit uns feststellen,
daB eine Anzahl in beiden Dokumenten genannt wird. Eine genauere
Untersuchung zeigt uns aber, dall der Fraumiinsterrodel gerade in sol-
chen Gebieten ausgesprochene Massierungen von Zinsleuten iiberliefert,
wo sich im Spatmittelalter Landgerichtspliatze (Wohlenschwil, Fahr-
wangen) oder Weibelhuben (Wohlenschwil, Seon, Fahrwangen, Tempi-
kon) finden®?.

Landgerichts- oder Benachbarte Orte Anzahl der Zi
Weibelhubenorte (Umkreis von 3 km) Zinser
Wohlenschwil . . . . Migenwil . . . . . . 7 3B
Seon®® . . . . . .. Egliswil, Diirreniisch . 10 4% B
Fahrwangen . . . . . Bettwil, Schongau . . 12 5 B
Tempikon . . . . . . Ferren, Nunwil,
Hochdorf . . . . . . 12 Su B
41 18% B

Rund 45 9, aller ostaargauischen Zinsleute, welche 53 %, der Abgaben
leisteten, siedelten somit in der Nihe spitmittelalterlicher Versamm-
lungsorte «freier» Leute. Es diirfte deshalb kaum abwegig sein, einen
direkten Zusammenhang zwischen den Zinsern und Héfen des 9.Jahr-
hunderts und den Genossen und Freigiitern der Freidmter des 14. Jahr-
hunderts anzunehmen. Das Fehlen vieler dieser frithen Siedlungen auf
der Liste der Freienorte des ausgehenden Mittelalters kénnen wir auf
die mehrhundertjahrige Entwicklung zuriickfiihren.

Diese ehemaligen Konigszinser leisteten urspriinglich eine dinglich
radizierte &ffentlich rechtliche Abgabe an den Konigshof Ziirich, das
fiskalische Zentrum weiter Gebiete des Thur- und Aar-Gaus. Bald nach
der Vergabung®® des Kénigshofes an die Abtei Ziirich (853) beanspruch-
ten die adligen Herren des Landes (Grafen, Zentenare), deren Gerichts-

87 Vgl. Freiamt Willisau: Der Zinsrodel verzeichnet hier eine Massierung bei Nebikon
(5 Zinser), in der Nihe der Weibelhube Egolzwil.

% Bei Seon ochne Beriicksichtigung der offenbar zahlreichen Geteilen, deren Zahl sich
auf 8-24 Personen erstrecken konnte.

8 Betreffend Vergabung von Abgaben und Diensten freier Leute durch den Kénig im
8. Jahrhundert vgl. QW I/1 No. 10.
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hoheit offenbar diese Konigszinser unterstanden, den gréfiten Teil dieser
Einkiinfte fiir sich. Uber die spiteren Schicksale der Zinse ist nichts
bekannt. Wir finden Uberreste davon unter der Bezeichnung Fridschatz
oder Fridpfennig im 13./14.]Jahrhundert in den Hinden der Allodial-
herren (Kiburg: Seengen, Egliswil), des Klosters Muri (liberi censarii)
und des Stiftes Beromiinster, wobei die unter weltlicher Vogtei stehenden
Zinsgiiter als «der lite eigen», d. h. frei von grundherrlichen Bindungen
erwihnt werden®. Der groBte Teil der Konigszinse diirfte in der Spanne
vom 9. bis 13.Jahrhundert zum Teil infolge Verknechtung der Zins-
pilichtigen oder Heimfall des Gutes bei Erblosigkeit an den Inhaber des
Fridschatzrechtes verschwunden, zum Teil wegen der Geringfiigigkeit
des Betrages in den spiiter entstandenen und deshalb bedeutend héheren
Vogtrechten der «freien» Leute aufgegangen sein. Wie wir im Exkurs II
eingehender darlegen, fiihrt uns somit auch die Untersuchung der Ab-
gaben «freier» Leute des Spatmittelalters zu den Konigszinsen des 9. Jahr-
hunderts zuriick.

2. Zur Bevilkerungsgliederung des 9. Jahrhunderts
Die bisherige Untersuchung hat lediglich die Verbindungslinie zwi-

schen Konigszinsern und «freien» Leuten der «freien» Giiter der Frei-
amter aufgezeigt. Es stellt sich nun die weitere Frage, ob wir in diesen
Kénigszinsern des 9.Jahrhunderts die gesamte damalige Bevélkerung
zu erblicken haben. Zeitgenossisches Vergleichsmaterial fehlt giinzlich.
Wir miissen uns deshalb auch hier mit dem siedlungshistorischen Unter-
suchungsverfahren behelfen.

Nehmen wir an, die Konigszinser hitten tatsichlich die Gesamtbevél-
kerung gebildet. Beriicksichtigen wir ferner, daB3 der Kénigszins ding-
lich radiziert war, einer gleichen Abgabe somit ungefihr eine gleiche
Flache kultivierten Landes entsprach. Wenn wir unter diesen Voraus-
setzungen die Orte Lencis (heute mindestens Lenzburg, Niederlenz und
Staufen), Tintinchova (Dintikon) und Hilfiniswilare (Hilfikon) betrach-
ten, die alle je drei «Konigszinserhife» aufwiesen®!, miissen wir anneh-
men, daB sich um 900 — 200400 Jahre nach Beginn der alamannischen

60 Nihere Einzelheiten im Exkurs I1.

1 De Lencis: Richolf 1 plenum, Rihart suique participes 1 plenum, Ruodpold simi-
liter. — De Tintinchova: Alolf 1 plenum, Sigebold 1 plenum, Rihere 1 plenum. - De Hil-
finiswilare: Atto 1 geldum, Sigepold 1 plenum, Madalger 1 plenum.
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Besiedlung — in diesen Dérfern gleich viel Kulturland ausgebreitet hitte.
Im Hinblick auf die GroSenunterschiede dieser Siedlungen im Spat-
mittelalter und der Neuzeit %2 miilten wir somit annehmen, daf3 die Ent-
wicklung erst nach 900 eingesetzt habe. Wihrend des ganzen Mittel-
alters war keiner der Orte verkehrsentlegen, weshalb denn die aufler-
ordentlichen Unterschiede des Flicheninhalts der Gemeindebinne ?

Im 9.Jahrhundert eine Gleichheit des Kulturlandes und damit auch
der Bevolkerungszahl in den drei genannten Déorfern vorauszusetzen,

‘hieBe die voralamannische Kulturperiode vollstindig negieren, hieBe das
Gebiet des romischen vicus «Lenzburg» gleichsetzen mit demjenigen
Hilfikons, das keine romischen Funde aufweist %3,

Die Besiedlung des Landes durch die Alamannen oder andere Germanen
wiire dann ohne Riicksicht auf die schon bestehenden Kulturlandverhiilt-
nisse erfolgt. DaB dies nicht stimmen kann beweisen schon die Ortsnamen,
die keltoromanischer (Lencis) und alamannischer (Tintincova, Hilfinis-
wilare) Herkunft sind, wobei Hilfiniswilare zu den Spitsiedlungen des
6.—8.Jahrhunderts gehort. Es wire absurd anzunehmen, die GroBmark
Lencis (Kirchsprengel Staufen) habe bis 900 die gleiche Entwicklung
durchgemacht wie die Spatsiedlung Hilfiniswilare. In Lenz haben um
900 bestimmt mehr Menschen gelebt als in Hilfikon. Folglich haben die
Kénigszinser ziemlich sicher in Hilfikon, vielleicht in Dintikon, bestimmt
aber nicht in Lenz die Mehrheit der Bevilkerung ausgemacht. Wie spi-
tere Zeugnisse wahrscheinlich machen (Immobiliargericht des Dinghofes
Niederlenz), bewohnten die Konigszinser der GroSmark Lenz eine im
Verlauf der Entwicklung zum selbstindigen Dorf heranwachsende Son-
dersiedlung an der nérdlichen Peripherie, der wir seit dem Spétmittel-
alter unter der Bezeichnung «Nieder-Lenz» begegnen.

Auch Seengen (Seynga) war ein schon in helvetorémischer Zeit inten-
siv besiedelter Ort. Wir diirfen deshalb dieses Dorf zu den Friihsied-
lungen der Alamannen zdhlen; weist doch auch der Ortsname mit dem
patronymischen Suffix -ingen (Siedlung einer Sippe oder eines Herr-
schaftsverbandes) auf diese Tatsache hin. In diesem Fall wird aber
kaum der Hof des Ernus und seiner Geteilen um 900 das ganze Kultur-
land Seengens umfaft haben. Wie uns die Zusammenhinge zwischen
dem frithmittelalterlichen Konigszins und dem spatmittelalterlichen

3 Lenzburg 1131 ha (mit den sicherlich im Hochmittelalter ausgesprengelten Nieder-
lenz ind Staufen zusammen 1817 ha), Dintikon 371 ha, Hilfikon 172 ha.
2 Vgl. Aargauische Heimasgeschichte I, Karte.
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Fridpfennig zeigen, finden wir die Fliche dieses Hofes des 9.Jahrhun-
derts im 14.Jahrhundert wieder als eine Menge von Einzelparzellen, die
die Grundlage der Immobiliargerichtsgenossenschaft «uffen Dorf» bil-
deten und nur einen geringen Teil des Seenger — und Tennwiler — Kultur-
. landes ausmachten. Ahnliche Verhiltnisse finden wir in Egliswil, einer
-wilare-Siedlung, wo diese konigszinsige Bevolkerungsgruppe immerhin
die Hilfte des Bodens besetzt oder im Laufe der Zeit urbarisiert hat.

Aus diesen Ausfithrungen diirfte hervorgehen, daBl die Gesamtheit
der Konigszinser des Fraumiinsterrodels nur einen Teil der frithmittel-
alterlichen Bevilkerung des Seetals und der angrenzenden Gebiete ge-
bildet haben kann®4.

Die soziale Stellung der Koénigszinser kann, in Anbetracht der aus-
schliefllichen Agrarwirtschaft des Frithmittelalters, nur durch das Aus-
maf} des Grundbesitzes des einzelnen Zinsers gemessen werden. Es darf
als sicher gelten, daf} der Koénigszins des 9.Jahrhundert dinglich radi-
ziert, auf den Landbesitz gelegt war, sonst hitte er nicht von Personen-
mehrheiten (suique participes, et socii eius) erhoben werden kionnen.
Eine solche Erhebungsart setzt Normen fir die Héhe der Belastung eines
anniihernd einheitlichen Steuerobjektes — in diesem Falle eines Bauern-
hofes — voraus. Die Abgabe jeden Hofes an den Kénig setzte sich zum
groBten Teil aus je 6 Denaren (1 plenum geldum), in wenigen Fillen
aus je 3 Denaren (1 dimidium) zusammen; es gilt also zu erkennen, wel-
che HofgroBe diesen einheitlichen Zinsen entsprach. Ausgangspunkt der
Untersuchung sei auch hier wieder Seengen. Da Seengen sehr altes Kul-
turland aufweist, kénnen sich in diesem Gemeindebann vom 9.-14. Jahr-
hundert keine umwilzenden Siedlungsvorginge abgespielt haben; Riick-
schliisse aus dem 14.Jahrhundert sind deshalb gestattet. Anfang bis
Mitte des 14.Jahrhunderts betrug im Gebiet der spiteren Herrschaft
Hallwil das Vogtrecht fiir eine Schuppose 5-7 8, fiir einen Hof oder vier
Schupposen (Hube) 20-28 £%. Da nun auf den Giitern des Dinghofes
«uffenDorf» neben dem «alten» Fridpfennig von 6 Denar ein «neues»
Vogtrecht von 25 Schilling lastete, hat die Fliche der Gesamtheit dieser
Giiter ungefihr der Ausdehnung einer Hube entsprochen (15-20 ha).
Der Hof des Ernus und seiner Geteilen, und damit alle mit 6 ¢ Konigs-

¢4 Es wird zwar immer noch angenommen, daB die Zinsleute des Fraumiinsterrodels
die gesamte Bevilkerung der in diesem Schriftstiick genannten Dirfer oder sogar der

ganzen Gegend ausmachten.
¢ HU I. Hallw.A. um 1346; um 1420 (Abschrift von 1346).
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zins belasteten Hofe des 9. Jahrhunderts, diirfte somit einer, wenn auch
an Kulturland weniger umfangreichen, durch spétere Rodung erweiterten
Hube gleichgekommen sein®é.

141, dieser ostaargauischen Huben, rund ein Fiinftel aller Huben,
waren schon im 9. Jahrhundert in 2—6 oder mehr Teile zerfallen; vier
Bauern bewirtschafteten offenbar seit jeher nur halbe Huben. Die Tat-
sache, daf} zur Zeit Karls des GroBen und vermutlich schon wihrend
der merowingischen Aera, 3-4 Huben als das zur personlichen Heeres-
leistung verpflichtende Mindestvermogen galten®’, 1iBt uns zum Schluf}
kommen, das wir in diesen, héchstens eine Hube besitzenden Kénigszinsern
Kleinbauern zu vermuten haben, die vielleicht noch Lehengut bebauten,
zum eigentlichen Heeresdienst kaum, wohl aber zu zeitlich beschrinktem
Wach- und Polizeidienst verwendbar waren.

Eine Abgrenzung der Konigszinserschicht von den anderen Bevél-
kerungsschichten ist erschwert, da nur Quellen des Spitmittelalters zur
Lésung dieses Problems herangezogen werden kénnen.

Merkmal der Sondersiedlung «uffen Dorf»-Seengen war die vom Haupt-
dorf entfernte Lage. Im Spatmittelalter setzte sie sich nicht nur aus dem
fridpfennigpflichtigen Eigen, sondern auch aus einem grundherrlichen
Hof zusammen, der dem Kloster Rheinau gehorte. Méglicherweise hatte
dieser Herrenhof, falls seine Anfinge auch in das 8./9.Jahrhundert zu-
riickreichen, urspriinglich enge Beziehungen zu den konigszinsigen
Giitern.

Ahnliche Zustinde treffen wir im Spatmittelalter in anderen Ort-
schaften, in denen frithmittelalterliche Konigszinser erwihnt werden.
Ammerswil weist 1346 eine vom Dorfkern getrennte Siedlung mit der
Bezeichnung «Wil» auf, die neben einem, den Herren von Heidegg und
dem Kloster Kappel gehorenden grundherrlichen Hof noch ehemaliges
freies bauerliches Eigen beherbergtet®. In Niederschongau, wo wir im
14. Jahrhundert eine betrichtliche Zahl fridschatziger Giiter des Klosters

% In Seengen entrichteten den Fridpfennig nur Parzellen, die gesamthaft 13 8 8 &
an das Vogtrecht von 25 § beisteuerten. In Egliswil war im 15. Jahrhundert nur ein Teil
der freien Schupposen — nur solche, die 54 f 3 # Vogtrecht (von total 85 8 5 #) leisteten -
mit dem Miirzenpfennig belastet. Biiuerlicheigene Grundstiicke des 14./15. Jahrhunderts,
die keine Beziehung zu der antiquierten Abgabe hatten, diirften zum Teil in der Zeit
nach 900 urbarisiert worden sein.

¢? Vgl. DorscH, Grundlagen 1, 137 ff.; Aargauische Heimatgeschichte 111, 200 ff.

68 QW 1I/2: De Onpretiswilare: Wolfhere 1 plenum. Hallw, A. 1346/60,
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Muri finden, lag im «Wil» der murische Salhof®. In der AuBensied-
lung «Niederdorf» zu Hamikon-Miiswangen war ein Viertel des Hofes
bauerliches, der Rest grundherrliches Eigentum?. Auch das abgesonderte
Wil bei Wohlen diirfte auf eine solche, allerdings selbstindige Kénigs-
zinsersiedlung zuriickzufiihren sein’. Die Sondersiedlung der Kénigs-
zinser unterhalb Lenz hat nicht nur ihre Selbstindigkeit bewahren koén-
nen, sondern ist als eigentliche Ausbausiedlung zum spiteren Dorf
«Niederlenz» geworden.

Diese wenigen Beispiele, die bei besserer Kenntnis der Ortsgeschichten
sicherlich noch vermehrt werden kénnten, zeigen uns einige auffallende
Merkmale: In denjenigen Marken, die offenbar schon vor dem Auf-
tauchen der Kénigszinser besiedelt waren — neben Seengen handelt es
sich auch um Spitsiedlungen wie Ammerswil und Himikon - lebten
diese Zinser entfernt vom Dorfkern in Weilern, die sich offenbar aus
Bauernhofen und je einem Herrenhof zusammensetzten.

Einerseits hat unsere bisherige Untersuchung einen Zusammenhang
der spatmittelalterlichen Freidmter mit den Konigszinsersiedlungen des
9.Jabrhunderts wahrscheinlich gemacht. Anderseits bildeten diese Ko-
nigszinser nur einen Bruchteil der frithmittelalterlichen Bevélkerung,
der sich zu alledem von den anderen Volksgruppen absonderte. Wenn
wir nun bedenken, daB die Freiimter des 14./15. Jahrhunderts Sonder-
gerichtsverbinde waren, scheint es nicht ausgeschlossen, dal auch die
Konigszinser in Sonderverbinden zusammengeschlossen waren.

Uber die iibrige Bevilkerung, die z. B. in Seengen im Unterschied zur

Kénigszinsersiedlung «uffen» Dorf im Hauptdorf sall, wissen wir vor
dem 14. Jahrhundert nichts.

3. Zum Ursprung der Konigszinser™

Die Frage nach dem Ursprung der ostaargauischen Kénigszinser kann

nur mit Hypothesen beantwortet werden, da jegliche, dieses Problem
beriihrende Quellen fehlen.

¢ QW II/2: De Scongewe: Aspert 1, Ratine 1, Winidhere 1. Siehe auch zweites
Kapitel, A, Ziff. I1/3 b.

70 QW I1/2: De Milizwaga: . . . man et frater eius dimi. 1.

1 QW II/2: De Wilare: Tagepert plenum. Bei diesem Wilare handelt es sich unserer
Ansicht nach um den Dorfteil Wil-Wohlen.

"* Vgl. HEUSLER, Schweizerische Verfassungsgeschichte, SCHNEIDER, Die Entstehung
von Burg und Landgemeinde in Italien; TH. MAYER, Kénigtum und Gemeinfreikeit im
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Wie schon eingehend erortert, sal die untersuchte Bevélkerungs-
gruppe in den schon lingst besiedelten Dérfern abgesondert vom Orts-
kern in Dorfteilen, die mit dem bloBen Gattungsnamen Wilare, spiter
Wil (vgl. Ammerswil, Schongau, Wohlen) oder mit einer Lagebeschrei-
bung im Hinblick auf das alte Hauptdorf (Niederdorf Himikon, Ober-
dorf [«uffen Dorf»] Seengen) bezeichnet waren?. Grund dieser augen-
falligen Absonderung war vielleicht die Moglichkeit, daB es sich um
volksfremde, nicht alamannische, eventuell unter eigenem Recht le-
bende Bevélkerungsteile handelte.

Wenn wir die Lage der Konigszinsersiedlungen einer ndheren Priifung
unterziehen, mag uns auffallen, daB diese Zinser lings der Stralen saflen,
die von der Aare her kommend durch das See- und das Biinztal iiber
Ballwil, an Siidende des trennenden Lindenbergs, nach Luzern fiihrten.
Von besonderer Bedeutung scheint die kiirzeste Route gewesen zu sein,
die vom Birrfeld und dem unteren Biinztal durch den Einschnitt Vill-
mergen-Sarmenstorf iiber Fahrwangen und das obere Seetal nach Ball-
wil und Eschenbach fiihrte. Rund 64 der nordostaargauischen Konigs-
zinser (70 %) mit 46, Hofen (59 %,) siedelten lings dieser Strafle, zum
Teil auf den Hohen des Lindenbergs. Teile gerade dieser StraBe lernen
wir im Spétmittelalter bei Fahrwangen als HeerstraBe, als konigliche
strata publica, kennen. Es scheint deshalb gerechtfertigt, die Konigs-
zinser mit dieser Strafle in Zusammenhang zu bringen. Tatsichlich war
im Spitmittelalter der Schutz und die Gerichtsgewalt iiber ein groBes
Stiick dieser Strafle — von Othmarsingen bis Baldegg — als Bestandteil
der Grafschaft Fahrwangen eng verbunden mit dem Freiamt Fahr-
wangen, in dem wir einen Splitter der Sondergerichtsorganisation eben

friihen Mittelalter, DANNENBAUER, Hundertschaft, Centena und Huntari. Die nachfol-
genden Ausfiithrungen sind allerdings in den Grundziigen ohne die Zuhilfenahme dieser
Werke entstanden.

8 Die meisten dieser AuBlensiedlungen sind spéter mit der Hauptsiedlung verwach-
sen, Gelegentlich entwickelte sich allerdings aus dem Einzelhof eines Konigszinsers
innerhalb einer groBeren Mark eine spiter noch erkennbare, weitgehend unabhiingige
Siedlung, wie Heratingen (Herrendingen), Dorfchen der Nachkommen des im Frau-
miinsterrodel genannten Herat in der Mark Eschenbach. Die Leute von Herrendingen
verfiigten noch im 16.Jahrhundert iiber eine weitgehend freie Gerichtsorganisation
(vgl. HU I1/2,576; GRmmM 1V, 374; SEGESSER I, 435). Anderseits kamen solche Konigs-
zinserhéfe gelegentlich nicht iiber das Hofstadium hinaus, wie das 1315 genannte «Sige-
botten git ze Hilfinkon» (UBZ IX No. 3365), das zweifellos auf den Zinsmann Sigepold
des 9. Jahrhunderts zuriickgeht.
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dieser Konigszinser oder ihrer Rechtsnachfolger vermuten. Es ist des-
halb kaum abwegig, wenn wir annehmen, dall die Gerichtsorganisation
dieser Siedler mit dem Schutz kéniglicher Strallen, besonders der Kénigs-
strafle der spiteren Grafschaft Fahrwangen, beauftragt war.

Diese dem Straflenschutz obliegenden Verbinde scheinen sich vor 853
(Schenkung des Kénigshofes Ziirich an die Fraumiinsterabtei) und nach
der Entstehung der meisten -wilare- und -inghofen-Orte in unserem
Gebiet niedergelassen zu haben. Aus der reichen Literatur iiber die
Weilerorte konnen wir entnehmen, dal diese Siedlungen nicht zu den
eigentlichen Landnahmedérfern gehoren, sondern vermutlich als Aus-
bausiedlungen im Verlauf des 6.-9.Jahrhunderts entstanden sind, wo-
bei einige Forscher den Akzent eher auf das 6./7. Jahrhundert {(SchuiEkss,
WARTBURG"), andere eher an eine Entstehung dieser Orte oder Orts-
namen im 8./9.Jahrhundert (BRUCKNER, StoLL"®) glauben. BRUCKNER
nimmt nun allerdings zusitzlich noch an, daf} die germanisch-romanische
Sprachgrenze im 8. Jahrhundert durch die gemischt bevélkerten Weiler-
siedlungen gebildet worden sei. Uber die -inghofen-Orte ist weniger be-
kannt. BRUCKNER sieht sie fiir sehr alt an, doch kénnen ihre Namen
auch erst relativ spit durch Umwandlung entstanden sein?,

Da uns die Siedlungsgeschichte hier nicht weiterhilft - das 6.-9. Jahr-
hundert ist ohnehin die Zeit der alamannischen Landnahme und des
ersten Landesausbaus —, wenden wir uns der politischen Geschichte zu?’.

Seit 536 stand der ganze alamannische Raum unter der Hoheit der
Franken. Immerhin gelang es den Alamannen — aus den Streitigkeiten
der Merowingerkénige Nutzen ziehend —, schon seit der zweiten Hailfte
des 6.Jahrhunderts sich unter eigenen Herzogen wieder weitgehend
selbstindig zu machen. Die abgesonderte Lage der Konigszinsersied-
lungen, die auf nicht einheimische oder sogar fremdstimmige Leute

74 Tu,ScHIESS, Die sankt gallischen Weilerorte (Festschrift Durrer, 1928), 71; W, v,
WARTBURG, Umfang und Bedeutung der germanischen Besiedlung in Nordgallien im 5.
und 6. Jahrhundert. (Schweizer Beitriige zur Allgemeinen Geschichte 2), 30/1.

75 BRUCKNER, Ortsnamenkunde, 34, 36,114,116, 117, StoLr, Alamannische Stedlungs-
geschichte, archdologisch betrachtet, 13, 16.

7¢ BRUCKNER, a.a.(0., 108/9, 116.

7 Vgl. zum Folgenden; M. BEcK, Die Schweiz im politischen Kriftespiel des Friih-
mittelalters (ZGOR NF 50, 1936). H. BUTTNER, Franken und Alamannen in Breisgau
und Ortenau (ZGOR NF 52, 1938). H. BUTTNER, Christentum und frinkischer Staat in
Alemannien und Rditien wihrend des 8. Jahrhunderis (Zeitschrift fiir die Schweiz.
Kirchengeschichte 43, 1949). K. WELLER, Geschichte des schwibischen Stammes (1944).
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schlieBen 146t, macht deren Ansiedlung wihrend der Bliitezeit des ala-
mannischen Herzogtums wenig glaubhaft’. Zudem wire eine Anset-
zung von StraBenschutzmannschaften nur im Gefolge einer gréBeren
Verwaltungsreform, wenn nicht iiberhaupt als Folge politischer Um-
wilzungen, denkbar. Erst die karolingischen Hausmeier bekiimmerten
sich seit Beginn des 8.Jahrhunderts wieder intensiver um das ihrem
Reich «angehorende», abseits liegende Alamannien. 710/12, 730 und 742
zogen sie gegen die mit den Baiern paktierenden alamannischen Her-
zoge ins Feld, 724 wurde als wichtigster kultureller und strategischer
Vorposten die den alamannischen Herzégen unbequeme Abtei Reichenau
gegriindet. 744 fand das alamannische Herzogtum sein Ende; 746 wurde
nach harten Kdmpfen der unbotmiBige alamannische Adel im Tag zu
Cannstadt zur Rechenschaft gezogen. Zweifellos wurden nach den von
Pippin und Karlmann in den Jahren 744/746 gefiihrten Schligen das
alamannische Herzogsgut und grofie Teile des alamannischen Adelsgutes
in frankischen Fiskalbesitz tibergefiihrt, wohl auch lehenweise an franken-
freundliche Einheimische iiberlassen. Endlich diirfte auch die Verwal-
tung von Grund auf neu geregelt und die frinkische Grafschaftsverfas-
sung endgiiltig eingefithrt worden sein. Es ist kaum abwegig, wenn wir
annehmen, die frinkischen Herren hatten sich zur vélligen Durchdrin-
gung des wieder angegliederten Schwabenlandes neben der Kirche auch
des Mittels der Militirkolonien bedient.

Wenn wir unter diesen Voraussetzungen beriicksichtigen, daB die
untersuchte Koénigszinserschicht vermutlich nicht alamannischer Her-
kunft war und dafl ihre Vertreter lings von StraBlen siedelten, die zam
Teil noch im Spétmittelalter als Konigsstraen erkannt werden, scheint
es méglich, in den Vorfahren dieser Kénigszinser Militarkolonisten friin-
kischer Abstammung zu erblicken, deren Aufgabe es war, den Straen-
schutz zu besorgen und das Land zu frankisieren?. Da eine nach unserer

78 Wir nihmen denn an, die Sondersiedlungen seien auf Veranlassung der alaman-
nischen Herzége erfolgt. Die abgesonderte Lage wiire dann vielleicht auf den Umstand
zuriickzufiithren, dafl in den Hauptsiedlungen noch eine mehrheitliche keltoromanisch-
christliche Bevilkerung gelebt hiitte, von denen sich die mehrheitlich heidnische
Alamannen abgesondert niedergelassen hiitten. Nun waren aber diese Sondersiedlungen
innerhalb der alten Dorfmarken im Spiitmittelalter in wirtschaftlicher und verfassungs-
rechtlicher Beziehung zum Teil so bedeutungslos (vgl. Seengen), dafl es dann unerklér-
lich erschiene, wie das untersuchte Gebiet iiberhaupt hiitte alamannisch werden kénnen.

7 Vgl. HEUSLER, Schweizerische Verfassungsgeschichte, 8 f. SCBENEIDER, Die Ent-
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Vermutung typische Abgabe dieser Kolonisten méglicherweise im Zu-
sammenhang mit dem frankischen Mirzfeld, der alljihrlichen Heeres-
versammlung, stand, kann die Ansiedlung dieser Stralenmannschaften

zwischen 744/746 und 755 erfolgt sein, da 755 Pippin das Mirzfeld in

ein Maifeld umwandelte8?.

Als Angehorige des Eroberervolkes lebten sie unter eigenem Recht in
gesonderten Gerichtsverbinden. Ihr oberster Herr war der frinkische
Graf im Aar-Gau, der selbst offenbar frinkischer Abstammung war?l,
und vielleicht urspriinglich iiber die Herrenhéfe in den Kénigszinser-
siedlungen verfiigte. Die Zentren ihrer Gerichtsorganisation waren offen-
bar eng an die Dingplitze der alamannischen Grafschaft im Aargau
angelehnt. Da sich die Konigszinsersiedlungen auf ein ausgedehntes Ge-
biet erstreckten, mufiten die Zinser zu verschiedenen regionalen Gruppen
zusammengefaB3t werden. Den Rahmen boten offenbar die alamannischen
Zentenen (centenae), deren Umfang wir nicht kennen?®?. Einzig die Nord-
und Siidbegrenzung der «Zehnt», in welche die Konigszinsergenossen-
schaft «Fahrwangen» eingelagert war, glauben wir noch im Spitmittel-
alter an Hand der Lingenausdehnung des unter Schutz stehenden Reichs-
straflenstiickes zu erkennen. Gewisse Riickschliisse laBt auch die Vertei-
lung der im Spatmittelalter noch erwihnten Weibelhuben zu.

Wir vermuten, dafl die Vorsteher der einzelnen Konigszinsergenossen-
schaften als «Hunno» bezeichnet wurden3®:, In der Nihe der Weibel-
huben Fahrwangen (Sarmenstorf, Uezwil)®* und Seon (Seon)%® finden
wir im 14. Jahrhundert den Namen «Hunn» oder «<Hunno» als Familien-
namen.

stehung von Burg und Landgemeinde in Italien, 123: SCHNEIDER erwiihnt hier eine via
Francigena in der Toscana. TH. MAYER, Kinigtum und Gemeinfretheit usw.

80 Vgl. Exkurs II. Erste Kunde von solchen freien, zweifellos friankischen Militar-
kolonisten in unserer Gegend (Emmen bei Luzern) erhalten wir in einer Urkunde von
840 fiir die Zeit Konig Pippins ( 768) (QW I/1 No. 10, vgl. HEUSLER, a.a.0., 12).

81 Die Feldziige der Jahre 742-746 diirften den alamannischen Adel weitgehend de-
zimiert haben (vgl. WELLER, Geschichte des schwibischen Stammes, 104/5).

82 Wir gehen nicht so weit wie DANNENBAUER, Hundertschaft usw., der gerade die
Sonderorganisation der Frankensiedler als centena bezeichnet.

88 Vgl. DANNENBAUER, Hundertschaft usw., 176 Anm. 75, der bezweifelt, daB diese
Bezeichnung alamannischen Ursprungs sei, und sie eher fiir friankisch hilt.

84 StaZ Const. 947. Hallw. A. 1411, 19. Juli.

85 Hallw. A. 1346/60.

500



Die Kénigszinser hatten sich offenbar urspriinglich auf wiist liegen-
den, vielleicht konfiszierten Giitern oder auf gerodeter Allmend nieder-
gelassen, auf alle Falle auf Land, iiber das der Kénig als Obereigentiimer
verfiigte. Dieser Boden war in seiner Verfiigbarkeit beschrinkt — er
konnte nur unter gewissen Bedingungen an Nichtgenossen verduBert
werden — und war sicher urspriinglich mit der Verpflichtung belastet,
daB3 der Bebauer offentliche Dienste und Abgaben leisten miisse®®, Eine
dieser Abgaben an den Fiskus, der spitere Fridschatz oder Mirzen-
pfennig — nach unserem Dafiirhalten eine Ersatzleistung an Stelle des
Besuchs des jahrlichen Mirzfeldes —, wurde vom Kénigshof Ziirich ein-
gesammelt.

Diese Genossenschaften frinkischer Militirkolonisten scheinen spiter
das Schicksal der Grafschaft geteilt zu haben — sie zerfielen mit dieser
im Hochmittelalter. Splitter erscheinen im Spiatmittelalter noch als
unter hochadeliger Vogtei stehende Freidmter oder freiamtihnliche Im-
mobiliargerichte, die zum Teil verherrschaftlicht waren, zum Teil noch
zu den Kompetenzen des Landgrafen, des Nachfolgers des frinkischen
Grafen, gehorten. Teile waren auch als Gruppen von liberi censarii, die
spateren Fridschatzleute, unter die Oberhoheit der immunen Gottes-
hiuser Beromiinster und Muri gekommen.

Das zéhe Leben dieser Organisationen ist vor allem auf die Tatsache
des besonderen Rechtsstandes ihrer Bauerngiiter zuriickzufithren. Die
Geschicke dieser Genossenschaftssplitter waren seit dem Ende des Hoch-
mittelalters durch die Entwicklung der Dorfgemeinden bestimmt. In
den Dérfern, wo die Zahl der auf Konigszinsergut sitzenden Bauern
iiberwog, wurde das Freigericht zum Dorfgericht (Egliswil), in anderen
blieb es als ausschliefliches Immobiliargericht innerhalb der entstehen-
den Twingherrschaft bestehen (uffen Dorf Seengen) #”, wihrend sich z. B.

88 Zu der Art dieser Dienste um 750 vgl. die Urkunde von 840 (QW I/1 No. 10): iter
exercitale, scara und quamcunque partem ire (Reisen, Kriegs-, Boten- und Bewachungs-
dienst), mansionaticus (Beherbergungspflicht), mallum custodire (Hegung des Gerichts-
platzes), navigium (Fiihren- und Schifferdienst).

8 Wo die ehemaligen Kénigszinsersiedlungen im Spiitmittelalter innerhalb der
Dorftwinge ein Sonderdasein fristeten, wurden sie offenbar zum Teil von der Allmend-
nutzung ausgeschlossen, auch wenn ihre Grundstiicke in Gemenglage befanden. Von
Gemeinweide ausgeschlossen waren der Rheinauerhof und vermutlich auch die béuer-
lichen Eigengiiter des Dinghofs uffen Dorf zu Seengen (Hallw,A. um 1346) und der
Herrenhof, urspriinglich vielleicht ebenfalls die Bauernhife in der Sondersiedlung Wil
zu Ammerswil (Hallw. A, 1346/60).
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in Fahrwangen ein Splitter des urspriinglichen Sonderverbandes in Ver-
bindung mit der StraBengerichtsbarkeit in die neuere Zeit hiniiberretten
konnte.

Wir kommen somit zum Schlu}, da8 am Anfang der Entwicklung der
Freidmter im norddstlichen Aar-Gau weder die altalamannische Gemein-
freiheit noch hoch- und spiatmittelalterliche Rodung stand, sondern daf3
diese spatmittelalterlichen Relikte einer friiheren Zeit Splitter frankischer
Sondergerichtsorganisationen im Alamannenland waren, die sich seit
jeher von den alamannischen Gerichten unterschieden hatten.

502



	Die Freiämter im nordöstlichen Aar-Gau

